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Abänderungsvorschlag o A’ 7/
der Gesellschaft zur wechselseitigen Versicherung der Privatbeamten in Lemberg.

In dem Entwürfe des Berichterstatters Dr.Stefan von Licht, sowie in 

der Revision des Entwurfes, betreffend die Novellierung des Gesetzes vom 16. 

Dezember 1906, ?.. G .Bl .ITr .1 ex 1907, erscheinen die nachstehenden Bestimmungen 

abänderungsbedürftig:

Die in den §§ 1, la und 2 vorgeschlagene und angestrebte genauere, 

als dies im geltenden Gesetze der Fall ist, Umschreibung des Umfanges der Ver

sicherungspflicht, ist im Ganzen und Grossen eine sehr zweckentsprechende und 

Klarheit bringende. Dieselbe basiert fast vollständig auf der heutigen Judika

tur des Verwaltungsgerichtshofes. Folgende Bestimmungen sind jedoch unbedingt 

abzuändern:

Abänderungsvorschläge . irotivli rung.

§ 1. rfl\
3.2 revidierter Text.:/ soll lauten: Die im Entwurfe^aTsSbedingung der

„Von einem und demselben Dicnstgeber Versicherungspflicht angegebene Art 
an Bezügen einschliesslich der nach ,der Entlohnung von 2 K im Tag / : 730 K
§ 3 zuzuzahlcnden Bezüge ohne Rück- im Jahr;/ und 12 K in der Woche /:624 
sicht auf die Art der Entlohnung und -f K im JuÈr_g/ steht im Gegensätze mit 
die Dauer dei- Anstellung mindestens dem geltenden Gesetze, denn die nach 
SCO K im Jahre erhalten und..." x Tagen oderj/ochcn entlohnten Ange-

- stellten würden bei Bezügen unter 2 K 
im Tag und unter 12 K in dci* Woche /un
ter 730 K bzgw. unter 624 K im Jahr/,

K y A' aber doch über 600 K im Jahr nicht“ 
f versicherungspflichtig sein, trotzdem 

alle anderen Kriterien ihre Versiche- 
" rungspflicht begründen würden.

^Z.3 im Absätze g/ ist das 'Wort Dor geschäftliche Aussendienst
„höhere" zu streichen. eines Privat beamten ist immer

ein vorwiegend geistiger und der An
satz „höhere" könnte unnötig zu Versu
chen um Jiusschliessung aus dei* Versi
ehe rungspf1i cht Anlass geben.

§ 1 u.

Al.l /: revidierter Textj_/ sind die Es besteht kein Grüne., di. im In-
'..orte „sowie die ausschliesslich für land beschäftigten, ausschliesslich für 
Auslandskundschaft bestellten Reisen- Auslandskundschait bcstc.-lltcn Reisen
den" zu streichen. den der „ohltat dieses Gesetzes zu

entziehen.

Al.5 revidierter Text^/ waren 
die Worte „das blosse Ausfallen ein
facher Drucksorten nach vorhandenen

Diese Bestimmung, welche übrigens 
von der bisherigen Judikatur abwcicht, 
würde die Unterbrechung der Versiehe-



Abä’nderungsvorschläg^. I.Io ti vie rang.

A.
'-u. <4

Daten, das Abpausen oder Schablonieren 
von Zeichnungen oder Plänen" zu strei
chen .

rungsdauer sehr oft noch sich ziehen 
und cs würden durch dieselbe den be
treffenden Angestellten manche Bei
tragsjahre verloren gehen. Speziell 
bedenklich ist die Bestimmung, dass 
das Ausfüllen von Drucksorten nach 
vorhandenen Daten die Versicherungs
pflicht ausschliessen soll, da hie
durch leicht die Gelegenheit geschaf
fen wird, sich der Versicherungs
pflicht zu entziehen.

Alinea 6 ist 
im § 1 Z.3:/ zu

das ,.ort honorer" /wie , . . n i-streichen.

Alinea 6 ist 
streichen.

der letzte Satz zu Diese Bestimmung würde zweifellos 
die Reisenden, welche früher zumeist 
//manchmal mit Absicht;/ als Verkäufer 
u.dgl. nicht versicherüngspflichtig 
waren, aus der Versicherungspflicht 
gänzlich ausschliessen und auch zur 
Umgehung des Gesetzes Anlass bieten.

§ 2.

Z.5 ist dahin abzuändern, dass ein 
Zusatz hinzukommt: sofern sie keine 
normalmässigen, das'heisst mit den 
von ihnen versehenen Posten verbunde
nen, Pensionsansprüche haben."

L.o. Die V/orte„mit Öffentlichkeits
recht ausgestatteter Lehranstalten,öf
fentlicher Ponds und jener Korporatio
nen, die durch..gesetzliehe Vorschrift 
zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben 
bestimmt sind" sind weiter unten nach 
den Worten „unter der gleichen Voraus
setzung auch die Angestellten..-.." zu 
setzen, das heisst, diese mit öffent
lichkeitsrecht ausgestatteten Lehran
stalten, öffentlichen Ponds und gesetz
lichen Zwangsorganisationen sollen 
auch für den .Fall des Übertrittes 
ihres Angestellten in eine versichc- 
rungspflichtige Anstellung zur Über
weisung der Prämienreserve verpflich
tet sein.

Es ist nicht gerecht, dio-Yiicht- 
pensionsanspruchsberechtigten Ange
stellten des Hofes und des Staates so
wie ihrer Anstalten und Unternehmun
gen der Wohltat dieses Gesetzes zu 
entziehen.

Es geht nicht an, das 
zahlreichen Pallen der Übertritte aus 
derartigen Diensten in einen Versiche
rungspflichtigen Dienst die betreffen
den Angestellten den Verlust der Pen
sionsberechtigung für die verflossene 
Dienstzeit erleiden und dass die be
treffenden Dienstgeber dadurch ein Ge
schäft machen, dass sie nicht ver
pflichtet sind, die Prämienreserve zu 
überweisen.

in ziemlich

3.6.Nach den Worten„?ensionsansprü- 
che haben" sind Porte einzuschalten: 
„die im Durchschnitte den gesetzlichen 
Leistungen mindestens gleichkcmmen."

E.7 nach den Worten „die Advokaturs
und Notariatskandidaten" sind die Wor
te einzuschalten „für die Zeit der ge
setzlich vorgeschriebenen Berufspra
xis ... "

Z.9 ist ein Zusatz aufzunchmen;
„...,längstens jedoch bis zum Ablaufe 
von 8 Jahren nach Ablegung der Reife
prüfung . "

Diese Änderung spricht selbst für 
sich.

Es kommt bei AdvoÄa'tWs- 
d’.rs bei Notariatskandi cwten 

und 1eson- 
nicht sel

ten vor, dass sie vor Erlangung der 
Selbständigkeit als Advokaten oder Ho
taře invalid werden, oder sterben und 
ihre Familie ohne Versorgung hinter
lassen. Speziell in Galizien werden 
Notariatskandidaten äussert selten vor 
Vollendung des 18-jährigen Berufs
dienstes zu Notaren ernannt.

Irgendeine Beschränkung d.er Stu
diendauer erscheint jedenfalls geboten.



7: 3.

Ab ünd c rang s v o r s c hlagc .

Z.11 nach dcm Worte „Angestellten" 
ist einzuschalten: „mit österreichi
scher Staatsangehörigkeit."

Alinea 1 ist dahin abzuändern, dass 
an Stelle der Klasseneinteilung die 
Bestimmung tritt, dass volle 
Jahresbezüge bis zum Betrage von 7200 
K zu versichern sind.

Motivierung.

aDie Bestimmung, dass volle Dienst
bezüge - analog dem Pensionsnormalo 
der Staatsbeamten, der Länder und der 
meisten bestehenden Pensionsfonds - in 
die Versicherung einbezogen werden, ent
spricht der sozialen Gerechtigkeit und 
dem allgemeinen Wunsche der Privatbe
amten, welche es schwer empfinden,dass 
die Beträge zwischen einzelnen Gehalts
klassen nach bestehendem Gesetze bei 
der Versicherung ausseracht gelassen 
werden. Auch ist das Maximum 3000 K 
des versicherten Jahresgehaltes mit 
Rücksicht auf die rasch fortschreiten
de allgemeine Teuerung, welche in etwa 
20 Jahren die jetzigen Preise wenigs
tens verdoppeln wird, zu gering ge
nommen und gerechterweise auf 7200 K 
hinaufzusetzen.

Alinea 3 dieses § ist nach den Wor
t-en „...mit 33^ Prozent des baren Ge
haltes" einzuschalten: „im letzten

> Falle jedoch mindestens im Betrage 
von 400 K jährlich,"

§ 7 a.

Im Punkte a/ ist anstatt der Sahl 
600 die zahl T200 zu setzen.

§ 8-

Absatz 2 hat zu lauten: „Pie Höhe 
des Grundbetrages ist mit 30p des ver
sicherten Gehaltsbetrages zu bemessen. 
Die- Steigerung beträgt jährlich an
derthalb Perzent des versicherten Ge
haltsbetrages". Weitere Bestimmungen 
dieses § sind sinngemäss zu ändern.

Zum Absatz 1 kommt folgender Zu
satz; „Die im aktiven Militärdienste 
zugebrachte Zeit ist als Beitragszeit 
einzurechnen und hat der Staat für 
die entsprechende Prämie aufzukommen."

9.

Die Privatbeamten Galiziens, insbe
sondere jene in land- und forstwirt
schaftlichen Betrieben, empfinden es 
in sehr vielen Fällen ausserordentlich 
schwer, dass infolge der Schätzung der 
Naturalwohnung einschliesslich der 
freien Beheizung, Beleuchtigung und 
Verköstigung /:z.B. beim - 
sehr oft bei Ökonomen, Forst&djunkten 
etc. vorkommenden - baren Gehalte von 
nur 400 K jährlich^/ auf nur 33I- Pro
zent des baren Gehaltes sie der"Wohl
tat der gesetzlichen Versicherung ent
zogen werden!

Durch diese Änderung wird die Mög
lichkeit des Verdienstes im Nebener
werb des wirtschaftlich ohnehin sehr 
schwachen Privatangestellten billiger
weise ein wenig gehoben.

Diese Änderung entspricht der Än
derung des § 3, durch welche die Gc- 
haltsklasseneinteilung aufgehoben er
scheint .

Ein alter und gerechter Wunsch der 
Angestellten, welche durch Militär
dienst eine oft langdauernde Unterbre
chung ihrer Versieherungsdauer erlei
den und diesbezüglich den Staatsbeam
ten glcichzustellen sind.

Der Absatz 2 ist zu streichen. Wenn der Privatangcstelltc für



4.

Abänderungsvorschläge.

§ 10

ist; statt der Zahl 600 die Zahl 1300 
su setzen.

Motivierung.

die Versicherung auf Krankengeld in 
der Krankenkasse, oder registrierten 
Hilfskasse, oder hei einer Bruderlade 
eine besondere Prämie und fur die 
Pensionsversicherung wieder eine be
sondere Prämie zahlt so ist es recht 
und billig, dass er von jeder dieser 
Versicherungen auch eine besondere 
wenn auch gleichzeitige Leistung be
zieht. In privaten Versicherungen ist 
dies immer und ausnahmslos der Pall.

Die Begründung aus dem § 7 a 
trifft auch hi,.r zu.

Z.l ist entweder gänzlich zu strei
chen, oder dieselbe hätte zu lauten: 
„l.wenn Seit dem Tage der Eheschlies
sung des Versicherten noch kein vol
ler Monat verflossen ist, es sei dftma, 
dass aus der Ehe g h ~lmw ooiarog■ ein Nach
komme hinterblieben ist."

Z.2 die Zahl 50.ist in 55.ab zuän
dern .

§ 15.

Die Zahl der s.g.Traungen am Ster
bebette, welche jetzt sehr gering ist, 
wird durch diese Änderung gewiss nicht 
so ansteigen, dass sie den Versiche
rungsträger schädigen würde,- anderer
seits erblicken die Angestellten in 
der Beschränkung durch Z.l des gelten
den Gesetzes eine grosse Unbilligkeit 
und verlangen allgemein deren Beseiti
gung.

Aus obigen Gründen ist auch diese 
B e s ehränkung zu mi 1 d.c rn.

Diese, der sozialen Gerechtigkeit 
entsprechende Änderung, bedarf keiner 
nähe ren B egründüng.

An Stelle des zweiten Satzes kommt 
folgender Satz: „Uneheliche Kinder ei
nes versicherten Vaters haben Anspruch 
auf Erziehungsbeiträge, wenn der Vater 
bei Lebzeiten diesen Anspruch anmcldet, 
oder wenn nachgewiesen wird, dass er -A 
bei Lebzeiten fur ihren Untcrha 1 17"

§ 18.

Es ist der Zusatz aufzunehmen; „Des
gleichen haben Anspruch auf eine einma
lige Abfertigung a/ die hinterbliebenen 
Eltern, Geschwister u.dgl. nach einem 
ledigen Versicherten ohne Unterschied dc-s 
Geschlechtes, welcher erwiesenermassen 
diese Familienmitglieder erhalten muss
te, und b/ die Y'itwe nach einem Versi
cherten, der vor Ablauf eines Monates § 
nach der Eheschliessung gestorben ist, 
oder die Ehe nach Vollendung des 55. 
Lebensjahres oder als Invalid“, tatsren- 
tner geschlossen hat."

Diese Änderung spricht - wie im 
15 - selbst für sich.

Nach § 19 Ist folgender neue 

§ 19 a

zu setzen: „Der Staat hat zu jeder Al
ters- und Invaliditätsrente, welche 
für nach diesem Gesetze Versicherte 
flüssig wird, sofern die zur Versiche
rung anrechenbaren Jahresbezüge 4000

Eine ähnliche Bestimmung ist ein
mal bereits vorgeschlagen gewesen, und 
entspricht die Begrenzung mit versi
cherten 4000 K Jahresbezügen und die 
Feststellung des Otaatszuschusses mit



5.

Abänderungsvorschläge. Motivierung.

K nicht übersteigen, einen Anschuss 
in der Hohe von 180 K jährlich zu 
leisten, und zwar vom Zeitpunkte des 
Inkrafttretens des Gesetzes betref
fend die Sozialversicherung.

Diesen Zuschuss hat d-r Staat auch 
jenen Personen zu leisten, welche auf 
Grund der obligatorisehen Versicherung 
/:§ 1:/_ in Ersatzeinrichtungen eine In- 
validTtäts- oder Altersrente beziehen, 
insofern« die Statuten dieser Institute 
bezüglich der Invaliditatserklärung die 
Bestimmungen dej- §§ 7-10 dieses Gese
tzes enthalten/

180 K jährlich der sozial höheren 
Stellung der Privatbeamten als die 
der Arbeiter.

§ 20

ist der Absatz 2 zu streichen.

§ 81.

Bei gegenwärtig allgemein in Ver
wendung stehender Art der Auszahlungen 
mittelst der Pestsparkassenschecks ist 
diese Bestimmung wohl entbehrlich.

Der Absatz 1 ist zu streichen.

Z.2 ist zu strc-ichcn.

§ 25

Die Begründung zur Änderung des 
§ 9 ist auch hier zutreffend.

Es kommt sehr oft vor, dass diu In
validitätsrentner und besonders die 
Witwen und Kinder bei ihren Verwandten 
über der Grenze, wo sie leichteren Un
terhalt finden, einen langer dauernden 
Aufenthalt nehmen, wofür ihnen doch 
nicht der Rentenbezug entzogen und 
auch nicht blos eine minderwertige Ab
fertigung zugesprochen werden darf.

Według długoletniego doświadczenia 
naszego#Towarzystwa dość liczne są vrj- 
padki, ze 'wdowa z dziećmi po urzędniku 
prywatnym, lub nawet sam urzędnik pry
watny emeryt przenosi sio z Galicyi na 
dłuższy lub stały pobyt do swej rodzi
ny pod zaborem rosyjskim lub pruskim, 
gdzie ze swą niską rentą łatwiej może 
wyżyć.

sind im Absätze- 1 statt der Morte 
„drei Monate" die Worte „ein Jahr" 
zu setzen.

Dach § 27 a

ist folgender neue § 27 b zu setzen: 

i(Samtlichc nach diesem Gesetze zu

Die Änderung bezweckt die notwen
dige Hintanhaltung der erfahrungsge
mäss ausserordentlich zahlreichen 
leichtf&rrZurückziehung durch 
stellenlose Angestellte der von ihnen 
selbst geleisteten Prämien und Kürzung 
der gesetzlichen Anwartschaften. Der 
Zeitraum eines Jahres, nach Ablauf 
dessen erst die Prämienrückerstattung 
gewahrt werden soll, bietet mehr Ge
wehr hiefür, dass meistens nur in Fäl
len dauernder Stellenlosig
keit - was denn auch durch das Gesetz 
bezweckt war - diese Leistung in An
spruch genommen werden wird.

Diese Änderung entspricht der B

7-



Abänderungsvorschläge.

gewährenden Leistungen und Rückerstat
tungen können weder in Exekution gezo
gen, noch verpfändet oder übertragen 
werden."

28

sind die '..'orte „oder welche wegen 
IlichtbeStandes der Vursicherungspflicht 
nachträglich von Amts wegen aus der 
Versicherung ausgeschieden wurde" zu 
streichen.

Der Absatz 1 hat zu lnut< n: „An 
festen Prämien sind 12 Perzent des 
versicherten Gehaltsbcträges in mo
natlichen Varausraten zu entrichten."

; loti vicrung.

Strebung des Gesetzes, dur wirtschaft
lich schwachen .Schichte d«. r frivatan- 
gestellten in allen Lebenslagen ein 
Existenzminimum zu bieten.

Es sollte nicht statthaft sein, 
dass die allgemeine /:staatliche :/ 
Pcnsionsanstalt für Angestellte Tin i- 
willig Personen versichert, die nach 
dem Gesetze nicht versicherungs
pflichtig sind.

In Anpassung an die- Änderungen 
in den §§ 3 und 8.

Die vom Berichterstatter Dr.von Licht vorgeschlagene neue 'Textierung 

der §§ G4 - 68 beinhaltet eine neue Regelung der Ersatzversicherungon, des 

Verhältnisses der .Ersatzeinrichtungen zur Allg. Pensionsanstalt für Angestell

te, der Kompetenzen u.s.w. u.s.w., so vortrefflich, gerecht und klar, dass 

nur zu wünschen ist, dieselbe möge durch Annahme von Anträgen, welche diu All

gemeine Pcnsionsunstalt oder ihre Freunde /:z.B. Ir..Pitacco^/ zu stellen beab

sichtigen, nicht verschlechtert werden!

Polgende Änderungen sind auch hier noch empfehlenswert:

§ G4.

Zum Absatz 4 kommt folgender Zu
satz: „Tn Fällen der Änderung des 
Rechts- oek.-r Eigentumstitel beim 
Dienstgeber /:z.B. teilweise oder 
gänzliche XncTorung des Pinnatitels, 
Umbildung bei juristischen Personen, 
Verkauf, Tod, Schenkung u.dgl.;/ver
bleibt der neue Dienstgeber JiTglivd 
des bisherigen Versieh«,rungsträgers, 
solange er nicht ausdrücklich anders 
verfügt."

§ 65.

Z.2 sind am Schlüsse folgende kor
tu hinzuzuset zeh: doch darf die
Höh. der Beiträge von den individuel
len. Familienstandsverhältnissen nicht 
abhängig gemocht werden."

sind anstatt der Worte „binnen Jahres
frist" die Worte „binnen 2 Jahren" zu 
set Zun.

Diese Änderung empfielt sich nach 
bisheriger Erfahrung notwendig b< i Er
satzinstituten, um sie vor kurzfristi
gen grundlosen Verlusten an Versiche
rungszeiten und Prämienteilen in jenen 
Fällen zu schützen, in welchen der 
Dienstgcbsr im guten Glauben die Ände
rung des Rechtstituls nicht sofort an
meldet, da er nicht die Absicht hat, 
den Versieherungsträger zu ändern.

Durch die in den Statuten einiger 
Ersatzeinrichtungen enthaltene Bestim
mung, dass die Hoho der Beiträge sich 
nach individuellen Fe.mili enstundsver- 
hältnissen richtet, ist für Versicher
te und Dionstgeber schädlich und steht 
im Gegensätze zum Geist« des bestehen
den Gesetzes.

Di«, Frist eines Jahres hat sich 
oft, besonders bei der i;otw< ndigkeit 
der Vorlage vcrsichurungstu-chnischcr 
Hachauisungen, u.ls zu kurz erwiesen.

7’
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Abänderungsvorschläge.

§ 73.

Es empfielt sich die Streichung des 
Absatzes 7.

Artikel II.

Im Absatz 1 sind die ..orte „im letz
terer Falle vorbehaltlich des Rechtes 
der Versicherten auf freiwillige Fort
setzung der Versicherung /:§ 28j_/.’’ zu 
str< ichcn.

Artikel IV.

i st zu st rei eben.

Ilotivi e-rung.

Durch diesen Absatz wird der Grund
satz der ipso jure-Versicherung alte
rte rt .

Aus den zu § 28 angegebenen Grün
den.

Durch die Bestimmung dicscs Arti
kels würde der unerhörte Full eintro
ten, dass eine gesetzliche staatliche 
Anstalt das Recht hätte, in -.in« r be
sonderen freiwilligen Versieherungsub- 
teilung, so wie dies bis nunzu dus un
bestritten ausschliessliche Privileg 
der privaten Versicherungsanstalt-. n 
war, ihre Mitglieder freiwillig auf 
aussergesetzliche Leistung.,n zu versi
chern und dadurch den privat«." Anstal
ten als Ersatzinstituten eine folgen
schwere Konkurrenz zu rauchen, durch 
welche deren Wirksamkeit erschwert und 
gehemmt würde, jo in manchen Rallen 
auch ihre Existenz hintangesetzt wäre .-

GESELLSCHAFT
ZGI IECMSELSEITI6EI IEISICHENK

il LEIIEII87



Abänderungsvorschläge 7Z 5‘/J7

der Gesellschaft zur wechselseitigen Versicherung der Privatbeamten in Lemberg.

In dem Entwürfe des Berichterstatters Dr.Stefan von Licht, sowie in 

der Revision des Entwurfes, betreffend die Kovellierung des Gesetzes vom 16. 

Dezember 1906, R. G .Bl .Er .1 ex 1907, erscheinen die nachstehenden Bestimmungen 

abänderungsbedürftig:

Die in den §§ 1, la und 2 vorgeschlagene und angestrebte genauere, 

als dies im geltenden Gesetze der Pall ist, Umschreibung des Umfanges der Ver

sicherungspflicht, ist im Ganzen und Grossen eine sehr zweckentsprechende und 

Klarheit bringende. Dieselbe basiert fast vollständig auf der heutigen Judika

tur des Verwaltungsgerichtshofes. Folgende Bestimmungen sind jedoch unbedingt 

abzuändern:

Abänderungsvorschläge.

§ 1.

Hotivie rung.

revidierter Textj_/ soll lauten 
4^ demselben Dienstgeber
an'Bezügen einschliesslich der nach 
§ 3 zuzuzählenden Bezüge ohne Rück
sicht auf die Art der Entlohnung und 
die Dauer der Anstellung mindestens 
600 K im Jahre erhalten und..."

Die im Entwürfe als Bedingung der 
Vorsicherungspflicht angegebene Art 
der Entlohnung von 2 K im Tag /:730 K 
im Jahr; / und 12 K in dt,r Joch- /j 624 
K im JaHr^/ steht im Gegensätze mit 
dem geltenden Gesetze, denn die nach 
Tagen oder 'Jochen entlohnten Ange
stellten würden bei Bezügen unter 2 K 
im Tag und unter 12 K in der Woche /un
ter 73ü X bzgw. unter 624 K im Jahr/, 
aber doch über 600 K im Jahr nicht- 
versicherungspflichtig sein, trotzdem 
alle anderen Kriterien ihre Versiche
rungspflicht begründen würden.

ze g/ ist das Wort
„höhere" zu st

. Der geschäftliche Aussendienst 
~ inütt..iï~iy'.it beamten ist immer
ein vorwTfrWbud £e isti ger und der An
satz „höhere” KWłjjBunnotig zu Versu
chen um Aus s chi i e s smT^wtŁsd c i- Versi
cherungspflicht Anlass

Al.l /: revidierter Text^/ »i-M die 
-iT-o-rte nsowie die aueeehlieoolieh -für- 
/Hinl und-s4nindsehe ft Kÿ?tp 11 fr) r^_- j <g- 

-ďeft11—au otře i oheň . rin t
rit&i

revidi ertc-r Text_^/ wären 
die Worte „das blosse Ausfullen ein
facher Drucksorten nach vorhandenen

Es besteht kein Grund, dit im In
land beschäftigten, ausschliesslich für 
Auslandskundschaft bestellten Reisen
den der Wohltat dieses Gesetzes zu 
entziehen .

Diese Bestimmung, welche übrigens 
von der bisherigen Judikatur abwcicht, 
würde die Unterbrechung der Versiehe-



Abanderangs y ors chl ägo . Motlvicrang.

Daten, das Abpausen oder Schablonieren 
von Zeichnungen oder Plänen" zu strei
chen .

Alinea 6

Alinea o der letzte Satz zu (iiltfik >

das hort höherer" /wie
• -1 W X—reichen.

h&?7~\ fr,i j /Irf/ÍFl filr, ‘ '‘Aisimju »

rangsdauer Suhr oft noch sich ziehen 
und es würden durch dieselbe den be
treffenden Angestellten manche Bei
tragsjahre verloren gehen. Speziell 
bedenklich ist die Bestimmung, dass 
das Ausfüllen von Drucksorten nach 
vorhandenen Daten die Versicherungs
pflicht ausschliesscn soll, da hie
durch leicht die Gelegenheit geschaf
fen wird, sich der Versicherungs
pflicht zu entziehen.

Diese Bestimmung würde zweifellos 
die Reisenden, welche früher zumeist 
/:manchmal mit Absicht^/ als Verkäufer 
u.dgl. nicht versicherungspflichtig 
waren, aus der Versicherungspflicht 
gänzlich ausschliessen und auch zur 
Umgehung des Gesetzes Anlass bi ton.

Z.5 ist dahin abzuändern, dass ein 
Zusatz hinzukommt: ^sofern sie Sb Irre 
normalmässigcw, das heisst mit den 
von ihnen versehenen Dost .-n verbunde- 
ne*ý Pensionsansprüche haben."

Es ist nicht gerecht, die nicht
pensionsanspruchsberechtigten Ange
stellten des Hofes und des Staates so
wie ihrer Anstalten und Unternehmun
gen der Wohltat dieses Gesetzes zu 
entziehen.

3.G. Die Wortenmit Öffentlichkeits
recht ausgestatteter Lehranstalten,öf
fentlicher Ponds und jener Korporatio
nen, die: durch..gesetzliche Vorschrift 
zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben 
bestimmt sind" sind weiter unten nach 
den Worten „unter der gleichen Voraus
setzung auch die Angestellten..." zu 
setzen, das heisst, diese mit öffent
lichkeitsrecht ausgestatteten Lehran
stalten, öffentlichen fonds und gesetz
lichen.Zwangsorgani sáti onen sollen 
auch für den .'all des Übertrittes 
ihres Angestellten in eine vt>rsiche- 
rungspflichtige Anstellung zur Über
weisung der Prämienreserve verpflich
tet sein.

Es geht nicht an, dass in ziemlich 
zahlreichen Pallen der Übertritte aus 
derartigen Diensten in einen versiche
rungspflichtigen Dienst die betreffen
den Angestellten den Verlust der Pen
sionsberechtigung für die verflossene 
Dienstzeit erleiden und dass die be
treffenden Dienstgeber dadurch ein Ge
schäft machen, dass sie nicht ver
pflichtet sind, die 'Prämienreserve zu 
überweisen.

3.0. Mach den Worten,,?c-nsionsansprü- 
che haben" sind. Worte einzuschalten: 
„die im Durchschnitte den gesetzlichen 
Leistungen mindestens gleichkcmmen."

ąen Worten „die Advokaturs- 
und P o t a r i a ü kfrawliduten " sind die Wor
te einzuschalten „it der ge
setzlich vorgeschriebenen Berufspra
xis ... "

ein Lusatz aufzunehmen:
„ . ifüif^ngstens jedoch bis zum Ablaufe 
von 8 Jahren nach Ablegung der Reife
prüfung . "

Diese Änderung spricht selbst für
sich.

■
 und beson- 
nicht sel- 

ung der 
n oder Uo- 
erben und 

1 hinter- 
. werden 
selten vor 
erufs- 
uiensToS zu nonaren ernannt.

Irgendeine Beschränkung der Stu
diendauer erscheint jedenfalls g< boten.



3.

Ab à'ndc rang s vo r s chi eg

6

Diese

Staat für

§ 9.

Der Absatz^ rii oben. Wenn der Při silte für

lichkei 
werb des wi 
schwachen 
weise ein

————... ............

77. sy^
Moti vie rang .

'Alinea 3 dieses § ist nach den Wor- 
. .mil 33| Prozent des baren Ge

haltes" ein , zschalten; nim letzten 
Falle Jedoch mindestens im Betrage 
von 40Ô K Jährlich,"

Änderung entspricht der Än
derung des § 3, durch welche die Ge
haltsklasseneinteilung aufgehoben er
scheint .

.Dio Bestimmung, dass volle Dienst
bezüge - analog dem Bcnsionsnormale 
der Staatsbeamten, der Lander und der 
meisten bestehenden Pensionsfonds - in 
die Versicherung einbezogen werden, ent
spricht der sozialen Gerechtigkeit und 
dem allgemeinen Wunsche der Privatbe
amten, welche es schwer empfinden,dass 
die Beträge zwischen einzelnen Gc-halts- 
klassen nach bestehendem Gesetze bei 
der Versicherung ausseracht gelassen 
werden. Auch ist das Maximum 3000 K 
des versicherten Jahresgehaltes mit 
Rücksicht auf die rasch fortschreiten
de allgemeine Teuerung, welche in etwa 
20 Jahren die Jetzigen Preise wenigs
tens verdoppeln wird, zu gering ge
nommen und gerechterweise auf 7200 K 
hi nauf zu s e t z e n.

Die Privatbeamten Galizjens,insbe
sondere Jene in land- und forstwirt
schaftlichen Betrieben, empfinden es 
in sehr vielen Fällen ausserordentlich 
schwer, dass infolge der Schätzung der 
Naturalwohnung einschliesslich der 
freien Beheizung, Beleuchtigung und 
V e r k ö S.t„i g u n g /:z.B. beim - 
sehr oft bei Ökonomen, Forstadjunkten 
etc. vorkommenden - baren Gehalte von 
nur 400 K Jährlich^/ auf nur 331 Pro
zent des baren Gehaltes sie der5Wohl
tat der gesetzlichen Versicherung ent
zogen werden!

Alinea 1 ist dahin abzuändern, dass 
an Stelle der Klasseneinteilung die 
Bestimmung tritt, dass volle 
Jahresbezüge bis zum Betrage von 7200 
K zu versichern sind.

I 4
'JC i váwý ę ./h/-/

Absatz 2 hat zu lauten: „Die Höhe 
des Grundbetrages ist mit 30g des ver
sicherten Gehaltsbetrages zu bemessen. 
Die Steigerung beträgt Jährlich an
derthalb Perzent des versicherten Ge- 
haltr.beträges" . Weitere Bestimmungen 
dieses § sind sinngemäss zu ändern.

Zum Absatz 1 kommt folgender Zu
satz: „Die im aktiven Militärdienste 
angebrachte Xeit ist als Beitragszeit 
einzurechnen und hat der 
die entsprechende Prämie aufzukommen."

Ein alter und gerechter Wunsch der 
Angestellten, welche dure?: Militär
dienst eine oft langdauernde ’Jnterbre- 
chung ihrer Versieherungsdauer erlei
den und diesbezüglich den Staatsbeam
ten glcichzustcllen sind.

rch diese Änderung wird die Mog- 
îs Verdienstes im Ncbener- 

aftlich ohnehin sehr
sugtcllten billiger

en 
ist einzuscha

dem Worts „Angestellten" 
„mit österreichi

scher Staat sangeh^*M eit."

.Tm Punkte anstatt der Zahl
600 die à'ahl T200 'S

; ; ■ ; i/ fy Ví ,f. ■/ ,

Privat
wenig gchobT^i
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Abänderungsvorschläge . Motivierung.

Dimjlt /rnrT-ft ít&jf Ÿ'<%t

AU4 !/(*<(■ h'iirfc i

U*1 <X£ Versicherung auf Krankengeld in
der*NQ*ankenkasse, oder registrierten 
Hilfs^sse, oder bei einer Bruderlade 
eine beub^dere Prämie und für die 
Pensionsverî^cherung wieder eine be
sondere Prämi^zuhlt so ist es recht 
und billig, dass’-<tr von jeder dieser 
Versicherungen aucTN^úne besondere 
wenn auch gleichzeiti^%Lcistung be
zieht. In privaten Verstörungen ist 
dies immer und ausnahmslos^. r Pall .

§ 10

ist statt der 3ah±Są.OO die Zahl .1200 
zu setz en.

Die Begründung aus dem § 7 a 
trifft auch hintzu.

Z.l ist entweder gänzlich zu strei- Die Zahl der s.g.Traungen am Ster- 
chen, oder dieselbe hätte zu lauten; bebette, welche jetzt sehr gering ist, 
„l.wenn Seit dem Tage der Ehe schl le s,-{,/wird durch disse Änderung gewiss nicht 
sung des Versicherten noch kein vtff ■*/M<*‘so ansteigen, dass sie den Versiche- 
1or Mo Trat verflossen ist, es sei dtfnn, rungsträger schädigen würde,- anderer- 
dass aus der Ehe schlioaouag ein Nach- seits erblicken die Angestellten in 
komme hinterblieben ist." der Beschränkung durch Z.l des gelten

den Gesetzes eine grosse Unbilligkeit 
und verlangen all.gemein deren Beseiti
gung.

Lllc des zweiten Satzes kommt Diese, der so.'.i^n Gerechtigkeit 
entsprechende Änderung,- h.eck.rf keiner 
näheren Begründung. *■**

Aus obigen^S^nindt.n ist auch diese 
Schränkung zu rni^lTrn.

An 
folgender 
nes versiehe 
auf Erziehungsbe 
bei Lebzeiten diese

Uneheliche Kinder ci- 
Vaters haben Anspruch 

, wenn der Vater
nspruch anmeldet,

oder wenn nachgswi«son dass er
bei Lebzeiten für ihren Un^t-rhalt^hut."

Es>ist der Zusatz aufzunehmen; Des- 
gl ei cnSi haben Anspruch auf eine einma
lige Abfertigung a/ dis hinterblichenen 
Eltern, Geschwister u.dgl. nach einem 
ledigen Versicherten ohne Unterschied des 
Geschlechtes, wsTcher erwiesenermassen 
diese PamilienmitgS^eder erhalten muss
te, und b/ die UitweS»£ch einem Versi
cherten, der vor AblaurX^ines Monates § 
nach der Ehe Schliessung g^iorben ist, 
Oder die Ehe nach Vollendun^^es 55. 
Lebensjahres oder als Invalid^S^tsren- 

gr.schlossen hatj.

Mach § 19 ist folgender neue

Diese ÄndenMß spricht - wie im 
15 - selbst fürs>QÜ>

.4*

zu 
t&rs- un
für nach dieTfh
flüssig wird,
rung anrechenbaren Ja

Eine äh 
mal bereits vofg 
entspricht die Beg 
cherten 4000 K Jahre sbe’TH 

.StStellung des Bt

Bestimmung ist cin- 
chlugi-.n gewesen, und 

ung mi 1;
en und die

11szus&husss mit

fit tun un»

Der Staat hat zu jeder Al- 
validitätsrente, welche- 

Gesetze Versicherte 
die zur Vcrsichc- 

%sbezüge 4000
so

§ 19 a



Abänderungsvorschläge. Motivierung.

ich
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ISO K jährlich der sozial höheren 
Stellung derN^rivutbeumten als die 
der Arbeiter.

§ 20

ist der .Ab satz 2 zu st re
;i‘>; ,■ ..tim ,

chc-n; e-.h łiUtiud-ac Bei gegenwärtig allgemein in Ver
wendung stehender Art der Auszahlungen
mittelst der Pestsparkas sens cłu cks ist 
diese Bestimmung wohl entbehrlich.

§ 21.

Der Absatz 1 ist zu streichen. Die Begründung zur Änderung d 
§ 9 ist auch hier zutreffend.

Z.2 ist zu strc-iche-n. Ss kommt sehr oft vor, dass die In 
validitätsrentner und b„ sonc-. rs die 
Witwen und Kinder bei ihren Verwandten 
über der Grenze, wo sie leichteren ün-

dic In-

An Z

terhalt finden, einen länger dauernden 
Aufenthalt n-hmc-n, wofür ihnen doch 
nicht der Bcntenbjzug entzogen und 
auch nicht blos eine minderwertige Ab
fertigung zugesprechen werden darf.

’./ödl'ug długoletniego doświadczenia 
naszego .Towarzystwa dość liczne, sg wy
padki, ze wdowa z dziećmi po urzędniku 
prywatnym, lub nawet sam urzędnik pry
watny emeryt przenosi się z Galicy! na 
dłuzszy lub stały pobyt do swej rodzi
ny pod zaborem rosyjskim lub pruskim, 
gdzie ze sw; niskf rento łatwiej może 
wyżyć.

§ 25

sind im Absätze 1 statt der Morte 
„drei Monate" die Morte „ein Jahr" 
zu setzen.

Die Änderung bezweckt die notwen
dige Himtanhaltung der erfahrungsge-
mass ausserordentlich zahlreichen 
leichtfertig#?®/'Jurech: iehung durch 
stellenlose Angestellte der von ihnen 
selbst geleisteten Prämien und Kürzung 
der gesetzlichen Anwartschaften. Der 
Zeitraum eines Jahr«s nach Ablauf 
dessen erst die Prümicnrückerst&ttung 
gewahrt werden soll, bietet mehr Gc-" 
wahr hicfür, dass meister'; nur in Fal
lon ciauern d « r Stsllsnlosig- 
k®it ■ was dann auch durch dag Gesetz 
bezweckt war - diese Leistung in An
spruch genommen werden wird

Nach § 27 a

i ijtfoT^endc r neue- § 27 b zu sc-tzen:

„Sämtliche nach diesem Gesetze zu Diese Änderung entspricht der Bc-
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Abänderungsvorschläge.

gewährenden Leistungen und Rückerstat
tungen können weder in Exekution gezo
gen, roch verpfändet oder übertragen 
werden." 

Motivierung.

strebung des Gesetzes, d^r wirtschaft
lich schwachen Schichte der 2rivatun
gestellt cn in allen Lebenslagen ein 
Existenzminimum zu bieten.

28

sind die „orte „oder welche wegen 
llichtbestsndes der VLrsicherungspflicht 
nachträglich von Amts wegen aus der 
Versicherung ausgcschit.den wurde'’ zu 
streichen.

her Absatz 1 hat zu lnut en; „An 
festen Prämien sind 12 ierzent des 
versicherten Gehaltsbetrages in mo
natlichen Varausraten zu entrichten."

Es sollte nicht statthaft sein, 
dass die allgemeine /;staatliche^/ 
pensionsanstalt für Angestellte frei
willig Personen versieh-, rt, die- nach 
dem Gesetze nicht versicherungs
pflichtig sind.

In Anpassung an die Ändcrui 
in den §§ 3 und 8.

Die vom Berichterstatter Dr.von Licht vorgcschlagcnc- mui Textierung 

der î§ G4 _ 68 beinhaltet ..ine neue Regelung der Ersatzversicherungen, des 

Verhältnisses der Ersatzeinrichtungen zur Allg. Pensionsanstalt für Angestell

te, der Kompetenzen u.s.w. u.s.w., so vortrefflich, gerecht und klar, dass 

nur zu wünschen ist, dieselbe möge durch Annahme von Anträgen, welche die All

gemeine Pensionsunstalt oder ihre Prtunde Ir.Pitacco^/ zxi stellen beab

sichtigen, nicht verschlechtert werden!

folgende Änderungen sind auch hier noch empfehlenswert:

§ 64.

Zum Absatz 4 kommt folgender Zu
satz: „In Pullen der Änderung des 
Rechts- oder Eigentumstitel beim 
Dicnstgeber /:z.B. teilweise oder 
gänzliche XhcFcrung des Pirraatitels, 
Umbildung bei juristischen Personen, 
Verkauf, Tod, Schenkung u, dgl -./ver
bleibt der neue Dienstgeber .Argli.d 
d e s b 1 she r 1 ge n Versio he run > s t r ; .'gc- r s, 
solange er nicht ausdrücklich anders 
verfügt."

L.2 sind am Schlüsse folgende Por
te hiazuzusetzc-nt „ = ••$ doch darf die 
Höhe- dv,r Beiträge von den individucl- 
1 en Pa mili e n s t an d s v e r h ä 11 n i s s e n n i cht 
abhängig gemacht werden."

sind anstatt der Porte, ^binnen Jahres
frist" di^ Porte „binnen 2 Jahren" zu 
setzen.

Diese Änderung cmpficlt sich nach 
bisheriger Erfahrung notwendig b.i Er
satzinstituten, um sie vor kurzfristi
gen grundlosen Verlusten an Versiche- 
rungszeiten und Prämienteilen in jenen 
Pallen zu schützen, in welchen der 
Dienst geb er im guten Glauben die. Ände
rung des Rechtstituls nicht sofort an
meldet, da er nicht^dic- Absicht hat, 
den Versieherar.gsträ'gcr zu ändern.

Durch die in den Statuten einiger 
Ersätzeinrichtungen enthaltene BeStim
mung, dass die Höhe der Beiträge sich 
nach individuellen Pamilicnstandsv..r- 
hältnissen richtet, ist für Versi eiter
te und Dienstgeber schädlich und sucht 
im Gegensätze zum Geiste des bestehen
den Cr C B c t 2j ć •

Di'- frist cinuS Jahres hat sich 
oft, besonders bei der x.otv.- ndigkeit 
der Vorlage- versicherungst<.;chnischcr 
Bachv.u-isungcn, eis zu kurz erwiesen.
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Abänderungsvorschläge. Zíotivi erung.

§ 73.

Es «.-mpfíT ich die Streichung des Durch ditąen Absatz wird der Grund-
' . z . setz der ipso jtfts^i-VerSicherung alte-

// m? i $ h . r i e r t
' . '' '

Absatzes 7.
^5/ ff Ś7~-^Ć> firffè

Im Absatz 1 sind die '..orte „im Letz
teren Pallů vorbehaltlich des Rechtes
der Versicherten 
Satzung der Vers 
stn ichen. Il&

Artikel IV.

auf freiwillige Fort- 
ieherang /: § 28j_/. " zu

Aus den zu § 23 angegebenen Grün
den.

Durch die Bestimmung diesesArti
kels wurde der unerhörte Pull eintre
ten, dass eine gesetzliche staatliche 
Anstalt das Recht hatte, in einer be
sonderen freiwilligen Versieherunge.Ab
teilung, so wie dies bis nunzu d..,s un
bestritten ausschliessliche Privileg 
der privaten Vcrsicherungsunst;. lt-. n 
war, ihre Mitglieder freiwillig auf 
aussergesetzliche Leistungen zu versi
chern und dadurch den privaten Anstal
ten als Ersatzinstituten eine folgen
schwere- Konkurrenz zu machen, durch 
welche- deren ï/irksamkeit erschwert und 
gehemmt wurde, ja in manchen Fällen 
auch ihre Existenz hintangesetzt wäre.-


